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Das Feld der Erwachsenenbildung ist
wie kaum ein anderes pädagogisches
Handlungsfeld durch das Lernen in he-
terogenen Gruppen gekennzeichnet.
Die Auseinandersetzung mit der Viel-
falt und Verschiedenheit der Bildungs-
interessen und -voraussetzungen ist
aber nicht nur ein strukturelles Merk-
mal erwachsenenpädagogischer Theo-
rie und Praxis, sondern gewisserma-
ßen auch ihr Markenzeichen. Institu-
tionell organisierte Erwachsenenbil-
dung sieht ihre vordringliche Aufgabe
– historisch nachweisbar – in der so-
zialen Integration gesellschaftlicher
Schichten und Gruppierungen, die das
soziale Zusammenleben in unter-
schiedlichem Ausmaß mitgestalten
können und in unterschiedlicher Wei-
se für das lebenslange Lernen privile-
giert und prädestiniert sind (vgl. Sie-
bert 1993). Diese grundsätzliche Of-
fenheit für alle Bevölkerungsteile fin-
det ihren Niederschlag auch in den Er-
wachsenenbildungsgesetzen der ein-
zelnen Bundesländer, die seit den
70er-Jahren verabschiedet wurden
(vgl. Rohlmann 1999).

Seit den Anfängen organisierter Er-
wachsenenbildung im 19. Jahrhundert
lassen sich nach Siebert (1993) vier

Phasen sozialer Integration durch Er-
wachsenenbildung unterscheiden, de-
ren Gemeinsamkeit die Integration
von Benachteiligten und Bildungsfer-
nen (vgl. Brüning/Kuwan u.a. 2002)
ist. Die soziale und politische Zielset-
zung dieser Konzepte und Programme
ist der Abbau von Isolation, Stigmati-
sierung und sozialer Ungleichheit.
Menschen mit Behinderung werden
erst seit der dritten Phase integrativer
Erwachsenenbildung in die Überlegun-
gen und Planungen einbezogen. Diese
dritte Phase ist durch den Versuch ge-
kennzeichnet, gruppenspezifische In-
teressen benachteiligter Zielgruppen
zu artikulieren und durchzusetzen.
Dieses Zielgruppenkonzept der
1970er Jahre setzte auf Chancen-
gleichheit und soziale Gerechtigkeit.
Wegen der politischen Zielsetzung wa-
ren zunächst vor allem Industriearbei-
ter eine bevorzugte Zielgruppe, später
aber auch Menschen mit Behinde-
rung, und seit den 1980er Jahren äl-
tere Mitbürger und Frauen. Seit Ende
der 1980er Jahre gerät die Zielgrup-
penarbeit zunehmend in Kritik. Es wird
ihr vorgeworfen, durch das Prinzip der
Homogenisierung von benachteiligten
Lerngruppen einer Getthoisierung und
Isolation Vorschub zu leisten. Dem

wird von Befürwortern entgegengehal-
ten, dass diese Lerngruppen zunächst
in einem sozialen »Schonraum« stabili-
siert und durchsetzungsfähig werden
sollten, um sich dann in heterogenen
Lerngruppen und im normalen Alltags-
leben behaupten zu können.

Soziale Integration als
bewährte Tradition der
Erwachsenenbildung

Eine vierte Phase zeichnet sich in der
aktuellen Diskussion zur multikulturel-
len Gesellschaft und zum interkulturel-
len Lernen ab. Soziale Integration be-
deutet jetzt nicht mehr Angleichung,
Nivellierung und Verstehen um jeden
Preis, sondern Anerkennung von (kul-
tureller, geschlechtlicher, altersspezifi-
scher) Differenz; Grenzen des Fremd-
verstehens werden erkannt und aner-
kannt. Ein 20-Jähriger, der ein langes
Leben vor sich hat, kann sich bei-
spielsweise nur bedingt in die Lage ei-
nes 70-Jährigen, der ein langes Leben
hinter sich hat, versetzen. Dass beide
dennoch voneinander lernen können,
indem sie sich um »Perspektivenver-
schränkung« bemühen, stellt die
Grundannahme dieser Phase der inte-
grativen Erwachsenenbildung dar. Die
Erfahrung der »Nicht-Verstehbarkeit«
des anderen soll dabei im Sinne einer
bedeutungsvollen Einsicht in eine kon-
krete Grenzlinie eigener Erfahrungs-
möglichkeiten reflektiert werden (vgl.
Schäffter 1991). Diese stark identi-
tätsbildende Ausrichtung der Überle-
gungen lässt sich als Ausdruck der
Auseinandersetzung mit den soziolo-
gisch registrierten gesellschaftlichen
Individualisierungstendenzen und der
Diskussion über die »Auflösung der
Normalbiografie« und der »Pluralisie-
rung der Lebensstile« deuten.
So wie Menschen mit Behinderung
erst seit der dritten Phase integrativer
Erwachsenenbildung in die Überlegun-
gen und Planungen einbezogen sind,
findet auch eine theoretische Aufarbei-
tung der praktischen Erfahrungen aus
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der Zielgruppenarbeit mit Menschen
mit Behinderung erst seit den 1970er
Jahren statt. Weil die Zielgruppenar-
beit ebenso wie die Sonder(schul-)päd-
agogik nach dem Prinzip der Homoge-
nisierung von Lerngruppen organisiert
wird, findet sie bis heute in der Son-
der(schul-)pädagogik breite Zustim-
mung. Bereits Anfang der 1980er Jah-
re wurden allerdings in der allgemei-
nen Erwachsenenbildung Zielgruppen-
konzepte entwickelt, die das Lernen in
heterogenen Gruppen als Zielperspek-
tive integrativer Erwachsenenbildung
fokussieren. Prominentestes Beispiel
hierfür ist das »Zielgruppen-Interakti-
ons-Konzept« von Schuchardt (1987),
nach dem einige Einrichtungen der all-
gemeinen Erwachsenenbildung ihre
praktische Arbeit mit der Zielgruppe
Menschen mit Behinderungen ausrich-
teten (vgl. z.B. Radtke 1980). Diese
Bestrebungen, die ohnehin nie flä-
chendeckend umgesetzt wurden, er-
lahmten allerdings seit Ende der
1980er Jahre zunehmend, weil das
Zielgruppenkonzept in der allgemeinen
Erwachsenenbildung immer mehr in
Misskredit geriet. Dabei wurde der ge-
nerelle Vorwurf erhoben, dass die Ho-
mogenisierung der Lerngruppen eine
Orientierung an den Defiziten der je-
weiligen Zielgruppe darstellt (vgl. Gie-
secke 1989; Mader 1990; Schiers-
mann 1995; Lindmeier 1998; Faul-
stich/Zeuner 1999).
Anders als in der Phase der Zielgrup-
penarbeit werden allerdings die Bil-
dungsmöglichkeiten und -interessen
von Menschen mit Behinderung in der
jetzigen Phase integrativer Erwachse-
nenbildung von der allgemeinen Er-
wachsenenbildung kaum beachtet.
Das könnte damit zusammenhängen,
dass ihre Art der Verschiedenheit ge-
sellschaftlich weniger von Interesse ist
als die Verschiedenheit der Geschlech-
ter, der Generationen und der Kultu-
ren. Anhaltende gesellschaftliche Stig-
matisierungstendenzen gegenüber be-
hinderten Menschen bekräftigen die
Einschätzung, dass Behinderung Diffe-
renzerfahrungen auslöst, die nicht zu
»Perspektivenverschränkungen« füh-

ren, sondern zu Abgrenzung und Aus-
grenzung. Die Erfahrungen aus integra-
tiven Kursen zeigen aber, dass eine
wachsende Zahl nicht behinderter
Menschen den Kontakt mit behinder-
ten Teilnehmer(inne)n ebenfalls als Er-
fahrung ansieht, die ein Verständi-
gungslernen ermöglicht (vgl. Lindmeier
u.a. 2000). Ein weiterer möglicher
Grund für das Desinteresse der allge-
meinen Erwachsenenbildung liegt dar-
in, dass die Einrichtungen der Erwach-
senenbildung – zumindest in der Bun-
desrepublik Deutschland – bei der An-
gebotsplanung immer mehr auf die
»Zahlungskräftigkeit« ihrer Adressaten
Rücksicht nehmen müssen. In den
letzten Jahren hat diese zunehmend
erforderlich werdende Markt- und Kun-
denorientierung im Erwachsenenbil-
dungssektor jedenfalls dazu geführt,
dass die auch hinsichtlich der Pro-
grammplanung aufwändigeren Ziel-
gruppenangebote für Menschen mit
Behinderungen an Einrichtungen der
allgemeinen Erwachsenenbildung wie
z.B. den Volkshochschulen seit Ende
der 1980er Jahre wieder rückläufig wa-
ren und seit Mitte der 1990er Jahre
auf niedrigem Niveau stagnieren (vgl.
Hoffmann/Kulig/Theunissen 2000).

»Desinteresse der allgemei-
nen Erwachsenenbildung«

Vor dem Hintergrund dieser Entwick-
lungen in der allgemeinen Erwachse-
nenbildung müssen auch die Entwick-
lungen interpretiert werden, die eben-
falls etwa Ende der 1980er Jahre im
Behindertenbetreuungswesen einsetz-
ten. Dabei kam es zum Ausbau von
Erwachsenenbildungsangeboten – vor
allem für Menschen mit geistiger Be-
hinderung – in Sonderinstitutionen
des Behindertenbetreuungswesens
(z.B. Wohneinrichtungen und Werkstät-
ten für behinderte Menschen). Insbe-
sondere in der Schweiz, teilweise aber
auch in der Bundesrepublik Deutsch-
land wurden zudem Sondererwachse-
nenbildungseinrichtungen für Men-

schen mit Behinderungen geschaffen,
die zum Teil – wie die Sonderschulen
– auf Menschen mit einer ganz be-
stimmten Behinderungsart ausgerich-
tet sind.
Diese Bestrebungen können – positiv
gedeutet – als Ausdruck der breiten
Anerkennung und Umsetzung des
Rechts auf Anerkennung lebenslanger
Bildung behinderter Menschen gedeu-
tet werden. Kritisch betrachtet haben
wir es mit der Herausbildung einer
»Sonder-Andragogik« (vgl. Bernath
1986) zu tun, die sich nach dem Vor-
bild der übrigen Sonderwege und Son-
derinstitutionen unseres Bildungswe-
sens etabliert hat und teilweise eine
Ausdifferenzierung dieser Organisati-
onsformen darstellt. Ausdruck dessen
ist auch die Tatsache, dass die Er-
wachsenenbildung für Menschen mit
Behinderung in vielen Bundesländern
von den Sozialministerien und nicht
von den Kultusministerien (teil-)finan-
ziert wird.
Dieser Weg in die Sondererwachse-
nenbildung fand seine Zustimmung
nicht zuletzt auch bei den Sonder-
schulpädagogen, die sich von dieser
Verlängerung sonderschulischer Bil-
dung vor allem eine Festigung und Er-
weiterung des in der Schule Erreichten
versprachen (vgl. Speck 1982). Darin
kommt der grundsätzliche Wider-
spruch eines ausschließlich entwick-
lungsorientierten Behindertenbildes
zum Ausdruck, das die Notwendigkeit
der Erwachsenenbildung für Menschen
mit Behinderung weitgehend auf deren
Entwicklungsrückstand, den es über
die Schulzeit hinaus aufzuholen gilt,
reduziert. Obwohl auch das Normali-
sierungsprinzip zur Legitimation der Er-
wachsenenbildung für Menschen mit
Behinderung herangezogen wurde (vgl.
Meyer-Jungclaussen 1985), befindet
sich die Ausbildung einer Sonderer-
wachsenenbildung keineswegs in Ein-
klang mit dem Normalisierungsprinzip,
das die Arbeit mit behinderten Er-
wachsenen seit den 1960er Jahren in-
ternational wie kein anderes Orientie-
rungsprinzip geprägt hat. Mag die An-
erkennung des Rechts auf Erwachse-
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nenbildung zwar aufs Ganze gesehen
die wichtigere Errungenschaft sein, so
korrespondiert mit dem Normalisie-
rungsprinzip auch eine möglichst kon-
sequente Einlösung einer auf mehre-
ren Ebenen stattfindenden Integration
(vgl. Nirje 1993).

Ebenen der Integration

Integration konstituiert sich als ein
komplexes und mehrschichtiges Phä-
nomen auf mehreren Ebenen der per-
sonalen und sozialen Wirklichkeit. Die-
se Ebenen, die mit den Einteilungen
der erwachsenenpädagogischen Theo-
riebildung weitgehend übereinstimmen
(vgl. Siebert 1993), sollen im Folgen-
den in ihrer Bedeutung für eine inte-
grative Erwachsenenbildung im Inter-
esse von Menschen mit Behinderung
dargestellt werden:
1. Räumliche Integration bedeutet in

Bezug auf Erwachsenenbildungsan-
gebote, dass sie in den Regelein-
richtungen der Erwachsenenbildung
(z.B. Volkshochschulen) oder an
den für die allgemeine Erwachse-
nenbildung gängigen Lernorten
durchgeführt werden sollen.

2. Funktionale Integration meint: Re-
geleinrichtungen der Erwachsenen-
bildung sollen nicht nur barrierefrei
gebaut sein – was häufig nicht der
Fall ist –, sondern auch auf funktio-
nale Beeinträchtigungen von Men-
schen mit Behinderungen abge-
stimmte Lernhilfen und -materialien
(z.B. technische Hilfen in EDV-Kur-
sen für Menschen mit körperlichen
Behinderungen, besondere Assis-
tenzleistungen durch einen Gebär-
dendolmetscher für gehörlose Men-
schen) zur Verfügung stellen.

3. Soziale Integration bezieht sich auf
zwischenmenschliche oder auch an-
onyme soziale Beziehungen. Im Kon-
text der Erwachsenenbildung gehö-
ren hierzu sowohl eher anonyme Ver-
anstaltungen (z.B. Lesungen, Film-
vorführungen, Ausstellungen oder
Vorträge) als auch Kurse, die das

gemeinsame Weiterlernen von Men-
schen mit und ohne Behinderung er-
möglichen. Letzteres bedarf unter
Umständen des Teamteachings, der
professionellen Kursleiterberatung
durch Behindertenpädagogen oder
auch der organisierten Begleitung
einiger behinderter Kursteilnehme-
r(innen) während des Kurses (vgl.
Lindmeier u.a. 2000; Lindmeier/
Lindmeier 2001b).

4. Personale Integration bezieht sich
nach Nirje auf das sich entwickelnde
und ständig verändernde Bedürfnis
nach persönlichen Beziehungen mit
wichtigen und nahe stehenden Mit-
menschen. Für erwachsene Men-
schen mit Behinderung bedeutet
personale Integrität, dass ihre Le-
bens- und Wohnsituation ein zufrie-
den stellendes Privatleben mit sinn-
gebenden Beziehungen (einschließ-
lich Partnerschaft und Sexualität)
zulässt. Aus diesem Grunde propa-
gieren die Verfechter des Normali-
sierungsprinzips für erwachsene
Menschen mit Behinderung das ge-
meinde- und stadtteilintegrierte
Wohnen in kleinen Wohngruppen
oder -gemeinschaften als Alternative
zum Leben im Heim. Neueren Ten-
denzen zufolge (»Supported-Living-
Bewegung« - vgl. Lindmeier/Lindmei-
er 2000a, 2000b, 2001a) soll sich
das Wohnen – eben so normal wie
möglich – in privaten Wohnungen
vollziehen. Erwachsenenbildung
kann in diesem Zusammenhang als
ein Lebensbereich angesehen wer-
den, der durch das gemeinsame Ler-
nen mit behinderten und nicht be-
hinderten Teilnehmer(inne)n sinnge-
bende und identitätsfördernde Be-
ziehungen ermöglicht.

5. Gesellschaftliche Integration be-
zieht sich auf die Entwicklung als
Mitbürger im Hinblick auf gesetzli-
che Ansprüche sowie auf Gelegen-
heiten zu persönlichem Wachstum,
Reife und erfülltem Leben durch
entsprechende Respektierung per-
sönlicher Wünsche. Organisierte Er-
wachsenenbildung kommt diesen
Forderungen durch ihre drei Grund-

prinzipen der Freiwilligkeit, Wahlfrei-
heit und Mitbestimmung in beson-
derem Maße entgegen. In der aktu-
ellen Fachdiskussion übernimmt
die Erwachsenenbildung für Men-
schen mit Lernschwierigkeiten da-
her Vorbildfunktion bei der Umset-
zung des Orientierungsprinzips der
Selbstbestimmung und der damit
implizierten Neugestaltung der päd-
agogischen und sozialen Beziehun-
gen zwischen Menschen mit Lern-
schwierigkeiten und Professionellen
(vgl. z. B. Hähner u.a. 1997).

6. Organisatorische Integration ist ein
Aspekt, der von Nirje besonders
hervorgehoben wird, weil diese sei-
ner Auffassung nach die räumliche,
funktionale, soziale, personale und
gesellschaftliche Integration über-
haupt erst institutionell verankert.
Dass sich seit etwa 25 Jahren

Vorbildliche Schweiz

organisatorische Formen und Struk-
turen der Erwachsenenbildung für
Menschen mit Behinderung heraus-
gebildet haben, ist also aus der
Sicht des Normalisierungsprinzips
grundsätzlich als Fortschritt zu wer-
ten, weil es dadurch einer bildungs-
benachteiligten Gruppe von Men-
schen ermöglicht wurde, ihr Bürger-
recht auf lebenslanges Lernen und
permanente Weiterbildung einzulö-
sen. Gleichzeitig wird man aber die
entstandenen organisatorischen
Formen und Strukturen danach be-
urteilen müssen, ob sie Erwachse-
nenbildung für Menschen mit Be-
hinderung nach den Qualitätsstan-
dards der Regeleinrichtungen der
Erwachsenenbildung realisieren.
Legt man diesen Maßstab an, so
wird man beispielsweise die
Schweizer Bildungsklubs, die von
Pro Infirmis seit den 1980er Jahren
in fast allen Kantonen aufgebaut
wurden und nach dem Vorbild der
»Regelerwachsenenbildungsein-
richtungen« arbeiten, anders beur-
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teilen müssen als die Formen und
Strukturen der Erwachsenenbil-
dung, die sich in Wohneinrichtun-
gen und Werkstätten für behinderte
Menschen in deutschsprachigen
Ländern zunehmend etablieren.

Eine weitere Ebene, die bei Nirje nicht
gesondert aufgeführt, aber innerhalb
des integrativen Ansatzes in der Er-
wachsenenbildung unterschieden wird,
ist die Ebene der didaktischen Integra-
tion (vgl. Siebert 1993), die für die so-
ziale Integration eine wichtige Rolle
spielt.
Unter makrodidaktischem Aspekt las-
sen sich vier integrationsrelevante Auf-
gabenstellungen der integrativen Er-
wachsenenbildung mit Menschen mit
Behinderung besonders hervorheben:
a) Auswahl relevanter Themen: Sollen

gemischte Zielgruppen gemeinsam
lernen, muss die Thematik für alle
interessant und nützlich sein. Die
Erfahrung in Kursen für »Behinder-
te und Nichtbehinderte« zeigt, dass
so genannte »Nichtbehinderte« nur
in Ausnahmefällen zu einer Teilnah-
me an diesen Kursen zu motivieren
sind. Neben der Auswahl des Lern-
ortes (häufig finden die Kurse in
Behinderteneinrichtungen statt)
spielen dabei vor allem Befürchtun-
gen hinsichtlich des Anspruchsni-
veaus der Bildungsangebote eine
Rolle. Wie die internationalen Er-
fahrungen aus integrativen Modell-
projekten zeigen, lässt sich das ge-
meinsame Lernen von behinderten
und nichtbehinderten Teilnehmern
mit größerem Erfolg organisieren,
wenn den behinderten Adressaten
durch gezielte Beratung und Infor-
mation die Teilnahme an regulären
Bildungsangeboten ihrer Wahl er-
möglicht wird (vgl. Lindmeier u.a.
2000).

b) Institutionelle Kooperation meint
die Zusammenarbeit bei der Rekru-
tierung qualifizierter Lehrkräfte, bei
der Teilnehmerwerbung und Ziel-
gruppenansprache, bei der Auswahl
der Lernorte und ggf. bei der Ver-
wendung von Unterrichtsmaterialien
– in allen diesen Punkten also Ko-

operationserfordernisse mit den
Einrichtungen der Behindertenhilfe.

c) Zielgruppenadäquate Programmge-
staltung und Teilnehmergewinnung:
Insbesondere Erwachsene, deren
Bildungsbenachteiligung aus Lern-
schwierigkeiten resultiert, benöti-
gen eine Programmgestaltung und
Kursausschreibung, die anschau-
lich und verständlich die Thematik
des Kurses beschreibt. Bestandteil
dieser zielgruppenorientierten Teil-
nehmergewinnung sollte auch die
Information über eine mögliche Un-
terstützung durch einen persönli-
chen (Erwachsenenbildungs-)Assis-
tenten sein (vgl. Lindmeier u.a.
2000; Lindmeier/Lindmeier
2001b).

d) Persönliche Assistenz: Um die
Hemmschwelle für eine Teilnahme
behinderter Menschen an regulären
Kursangeboten zu senken, können
personenbezogene soziale Dienst-
leistungen – ggf. durch Ehrenamtli-
che – bei der Planung integrativer
Bildungsangebote grundsätzlich in
das Aufgabenspektrum aufgenom-
men werden.

Auf der mikrodidaktischen Ebene der
Seminarplanung stellt sich die Frage
der Kursleiterqualifikation und des
Teamteachings, der Unterrichtsmetho-
den und -materialien und der Lernmo-
tivation der Teilnehmer(innen). Meist
stellen die sprachlichen Barrieren und
Verständigungsprobleme die größte
methodische Herausforderung dar,
und zwar nicht in erster Linie wegen
der Einschränkungen der verbalen
Kommunikationsmöglichkeiten zwi-
schen behinderten und nichtbehinder-
ten Kursteilnehmer(inne)n. Bedeutsa-
mer noch ist der unterschiedliche bio-
grafische und milieubedingte Erfah-
rungshintergrund, den es beim inte-
grativen Verständigungslernen zu ver-
mitteln gilt. Die Theorie der Erwachse-
nenbildung spricht diesbezüglich von
unterschiedlichen Deutungsmustern,
die das gemeinsame Lernen von Men-
schen, die aus unterschiedlichen so-
zialen Milieus kommen, erschweren
können. Lerninhalte können für

jede(n) etwas anderes bedeuten, und
diese Bedeutungen beeinflussen die
Wahrnehmungen, Interessen und Lern-
aktivitäten der Lernenden (vgl. Tiet-
gens 1992; Siebert 1996). Es gilt
aber als wünschenswert, dass die
Teilnehmer(innen) im Lernprozess zu-
mindest prinzipiell ähnliche Relevanz-
strukturen aufweisen. Solche Überein-
stimmung besteht beispielsweise,
wenn vergleichbare Verwendungssitua-
tionen vorliegen. In der Erwachsenen-
bildung wird also eher danach unter-
schieden, ob die Teilnehmenden des
Fremdsprachenunterrichts berufliche
oder touristische Anwendungsinteres-
sen haben, als nach ihrem Alter, Ge-
schlecht, Bildungsstand oder ihrer so-
zialen Herkunft.

Organisationsformen

Unter dem Aspekt der organisatori-
schen Integration lassen sich ver-
schiedene Modelle oder Organisati-
onsformen der Erwachsenenbildung
für Menschen mit Behinderung ab-
grenzen (vgl. Lindmeier u.a. 2000).
Dabei wird die große Vielfalt verschie-
dener Organisationsformen unter dem
Gesichtspunkt kategorisiert, wie ein
Übergang zu integrativer Erwachse-
nenbildung gestaltet werden könnte.
Ausschlaggebend für die Abgrenzung
der Organisationsformen ist vor allem
die organisatorische Zuständigkeit,
der Lernort und die Möglichkeit der
gemeinsamen Bildung von Erwachse-
nen mit und ohne Behinderung.

Separationsmodell – Einrichtungen der
Behindertenhilfe, die primär keinen Er-
wachsenenbildungsauftrag haben,
nehmen alle Aufgaben der Erwachse-
nenbildung von Menschen mit Behin-
derung wahr.
• Meist interne Weiterbildungsange-

bote von Wohnheimen, Werkstät-
ten, Freizeitklubs oder kirchlichen
Organisationen.

• Adressaten sind durchweg Men-
schen mit Behinderung.
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Kooperationsmodell – Einrichtungen
der Behindertenhilfe und Einrichtungen
der allgemeinen Erwachsenenbildung
kooperieren bei der Kursorganisation
und der Durchführung von Kursen.
Es gibt verschiedene Formen dieser Zu-
sammenarbeit. Volkshochschulen, die
einen Fachbereich »Behinderte-Nicht-
behinderte« haben, fallen darunter, so-
weit sie einen Teil ihrer Aufgaben an
Einrichtungen der Behindertenhilfe de-
legieren. Das Leistungsspektrum der
allgemeinen Erwachsenenbildungsein-
richtung umfasst in der Regel:
• Bereitstellung von Räumlichkeiten –

Da der Lernort eine wesentliche
Rolle bei der sozialen Integration
durch Erwachsenenbildung spielt,
wird es als ein Schritt in Richtung
auf mehr Integration angesehen,
wenn Kurse nicht mehr in Wohnhei-
men, Werkstätten oder Freizeitein-
richtungen des Behindertenbetreu-
ungswesens, sondern in den Räum-
lichkeiten der Einrichtungen der all-
gemeinen Erwachsenenbildung
stattfinden.

• Erledigung der Kursadministration.
• Teilnehmerwerbung – oft als dop-

pelte Ausschreibung der Kursange-
bote, sowohl in den Programmhef-
ten der Erwachsenenbildungsberei-
che der Behinderteneinrichtungen
als auch in denjenigen der Einrich-
tungen der allgemeinen Erwachse-
nenbildung.

Die Kursplanung (Themenauswahl, Ge-
winnung geeigneter Kursleitender) so-
wie die Weiterbildung, Beratung und
Unterstützung der Kursleitenden wer-
den in der Regel von den Institutionen
der Behindertenhilfe wahrgenommen.
Ausgesucht werden Kursleitende pri-
mär wegen ihrer Qualifikationen im
Bereich der Behindertenarbeit.

Zielgruppenmodell – Einrichtungen der
allgemeinen Erwachsenenbildung bie-
ten selbstständig Kurse für Menschen
mit Behinderung an (a), oder eigen-
ständige Erwachsenenbildungseinrich-
tungen für Menschen mit Behinderung
bieten Kurse an, die an den Stan-
dards der allgemeinen Erwachsenen-

bildung orientiert sind (b).
Maßgeblich für die Zuordnung zu die-
sem Modell ist der Umstand, dass die
anbietende Institution beide Fachkom-
petenzen vereint, die erwachsenenbild-
nerische wie die behinderungsspezifi-
sche. Dies ist die zentrale Vorausset-
zung für den Übergang zu einem umfas-
senden Dienstleistungsangebot (Inte-
grationsmodell). Daher sind hier ver-
schiedene Organisationsformen zu-
sammengefasst, die man bei einer an-
deren Modellbildung anders zuordnen
würde.
Zur Ausprägung a) zählen Fachbereiche
in Erwachsenenbildungseinrichtungen,
die eine eigene fachliche Leitung ha-
ben und ohne die Unterstützung der Be-
hindertenhilfe Kurse planen und durch-
führen, einschließlich der Rekrutierung
und Weiterbildung der Kursleitenden
(vgl. z.B. das Bildungszentrum Nürn-
berg). Im Vorgriff auf das Integrations-
modell lässt sich allerdings feststellen,
dass diese Fachbereiche in der Regel
personell nicht in der Lage sind, inte-
grative Kursangebote zu koordinieren.
Zu b) zählen spezialisierte Einrichtun-
gen wie der Martinsclub e.V. in Bremen
und die Heimvolkshochschule Bethel,
die als eigenständige Bildungseinrich-
tungen nach dem Zielgruppenmodell
ein Angebot für Menschen mit Behinde-
rung bereitstellen. Sie könnten daher
unter das Separationsmodell gefasst
werden, aber anders als Wohnheime
und Werkstätten sind sie originäre Bil-
dungseinrichtungen, die teilweise auch
in Dachverbänden der Erwachsenenbil-
dung organisiert sind. Dies schlägt
sich in einer stärker »sonder-andragogi-
schen« Grundorientierung und Professi-
onalität nieder.

Integrationsmodell – Einrichtungen der
allgemeinen Erwachsenenbildung bie-
ten Menschen mit Behinderung eine
umfassende Dienstleistung an – von
separaten bis hin zu integrativen Ange-
boten.
Einrichtungen der allgemeinen Erwach-
senenbildung öffnen ihre regulären
Kurse für Menschen mit Behinderung;
sie erhalten gegebenenfalls Fachbera-

tung durch auf die Erwachsenenbil-
dung für Menschen mit Behinderung
spezialisierte Bildungsinstitutionen.
Außerdem koordinieren die allgemei-
nen oder speziellen Bildungsinstitutio-
nen bei Bedarf eine persönliche As-
sistenz. In Köln und in Bremen zeich-
nen sich Tendenzen eines Übergangs
vom Zielgruppen- zum Integrationsmo-
dell ab (vgl. Bretschneider 1999,
2001; Reinecke 2000) – und zwar so-
wohl von der allgemeinen Erwachse-
nenbildung her (Köln) als auch von
den »Sondererwachsenenbildungsein-
richtungen« aus (Bremen).

Empirische Untersuchungen (vgl. Hoff-
mann/Kulig/Theunissen 2000; Babi-
lon 2001, 2002) liefern im Übrigen
mittlerweile erste Fakten über Art und
Umfang  der organisatorischen Inte-
gration in der Erwachsenenbildung für
Menschen mit Behinderung.

»Nicht Integration, sondern
Separation bedarf der

Begründung!«

Ist nun Erwachsenenbildung nach
dem Integrationsmodell immer und
überall die ‚bessere‘ Form? Sicherlich
nicht. Separate Kurse sind immer
dann berechtigt, wenn die Schaffung
einer angemessenen Lernumgebung
für einen Menschen mit Behinderung
nicht anders möglich ist (z.B. bei
Gruppen mit eigener Kommunikations-
form wie Gehörlose, wenn Gleichbe-
troffene gesucht werden, wenn ein be-
hinderungsspezifischer Inhalt interes-
siert). Nur sollte immer bedacht wer-
den: Nicht Integration, sondern Sepa-
ration bedarf der Begründung!
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Abstract

Institutionally organized adult educa-
tion has traditionally seen the integra-
tion of social strata and groups as its
most important  task. However, in re-
cent years an increasing disinterest of
general adult education in integrative
work is to be observed which  goes
along with the emergence of a spe-
cialised andragogical approach and in-
stitutional compartmentalization: peo-
ple with disabilities are increasingly
catered for by care facilities and fi-
nanced by social welfare institutions.
The emergence of a specialised
branch of  adult education, however,
counteracts the idea of normalisation
which would on the contrary imply a
far-reaching implementation of integra-
tion on various levels. Of these levels,
particularly the organisational one is
important. The author distinguishes
the practice of organisations of adult
education for people with disabilities
according to the degree in which they
allow a cross-over towards integrative
adult education. While taking into con-
sideration the necessity of separate
course offers in special cases, never-
theless the guiding principle holds
true: Not integration, but segregation
needs to be justified!




